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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Intelligent Parking Solutions GmbH 
 
 
1. Allgemeines  
 
1.1 Für alle Verträge mit der Intelligent Parking Solutions GmbH (nachfolgend: „IPS 

GmbH“, „wir“ oder „uns“) und für Lieferungen und sonstige Leistungen, einschließlich 
Beratungs- und sonstigen Nebenleistungen, die von uns erbracht werden gelten aus-
schließlich diese AGB. Abweichende AGB unserer Vertragspartner werden nicht Ver-
tragsbestandteil. Jeglichen allgemeinen Vertragsbedingungen, auch Einkaufsbedin-
gungen, unseres Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Auf-
traggeber verpflichtet uns auch dann nicht, wenn wir nicht nochmals bei Vertrags-
schluss der Geltendmachung seiner allgemeinen Vertragsbedingungen widerspre-
chen und Lieferungen oder Leistungen bzw. Beratungstätigkeit und sonstige Neben-
leistungen vorbehaltlos ausführen. 
 

1.2 Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten im Rahmen einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung auch für alle unsere zukünftigen Lieferungen und Leistungen ge-
genüber dem Auftraggeber.  
 

1.3 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für sämtliche Leistungen im Zusammen-
hang mit dem abgeschlossenen Vertrag, auch für Leistungen zur Nacherfüllung, 
Montage- bzw. Montageleistungen sowie sämtliche Arbeiten, die dem Werkvertrags-
recht unterliegen, insbesondere Errichtung, Reparatur, Wartung, Änderung oder Um- 
und Einbau von Autoparksystemen und sonstigen Anlagenteilen.  
 

1.4 Wird die Geltung der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/B) zwischen dem 
Auftraggeber und uns vertraglich vereinbart, so gelten nachstehende Bestimmungen 
nachrangig gegenüber den Regelungen der VOB/B.  
 

1.5 In unseren Angeboten finden Sie einen QR-Code in dem jeweils die aktuellen weite-
ren Vertragsunterlagen, insbesondere AGB, Leistungsbeschreibungen, Widerrufs-
recht, Neuanlagen, Betonsanierung und dergleichen abrufbar sind. Diese werden 
Vertragsbestandteil. 

 
 
 
2. Vertragsschluss  

 
2.1 Unsere Angebote sind bis zu unserer textlichen Auftragsbestätigung unverbindlich, 

sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 
Annahmefrist enthalten  
 

2.2 Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Ergänzungen und Abänderungen der ge-
troffenen Vereinbarungen, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen, be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Hierzu genügt die textliche Übermittlung, 
insbesondere per Telefax oder per E-Mail. Telefonisch oder in anderer, nicht textli-
cher Form, erteilte Aufträge gelten, als von uns angenommen, wenn der Auftrag 
durch uns textlich bestätigt wird oder Lieferung mit Montage bzw. Leistungserbrin-
gung durch uns und Rechnungsstellung erfolgt.   

 
2.3 An unsere Angebote halten wir uns drei Monate ab Angebotsdatum gebunden.  
 
2.4 Unsere Ausführung erfolgt nach Auftragserteilung infolge individueller Absprachen 

und nach textlicher Auftragsbestätigung unsererseits. 
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2.5 Zum Angebot gehörende Leistungsbeschreibungen, Produktinformationen, techni-
sche Angaben, Abbildungen und Konstruktionszeichnungen (zu finden im QR-Code 
in unseren Angeboten) geben nur Näherungswerte wieder, es sei denn, sie sind aus-
drücklich von uns als verbindliche Angaben bezeichnet. Die Spezifikation der von uns 
geschuldeten Vertragsleistung erfolgt nach Aufmaßnahme. Ein Vertrag kommt erst 
mit unserer Annahmeerklärung und unserer Auftragsbestätigung zustande. Dort er-
teilte technische Hinweise, auch in Anlagen zur Auftragsbestätigung enthalten, sind 
vom Auftraggeber einzuhalten.  
 
 

3. Widerrufsrecht 
 

3.1 Wir behalten uns die Prüfung der Bonität unserer Vertragspartner vor. Sollte die Boni-
tätsprüfung negativ ausfallen oder sollte unser Vertragspartner im Verhältnis zu uns 
bereits bei einem vorherigen Auftrag in Zahlungsverzug gekommen sein, wird für den 
Fall eines schon zustande gekommenen Vertrages ein einseitiges Widerrufsrecht zu 
unseren Gunsten mit Ausübungsfrist 1 Woche ab Vertragsschluss vereinbart. 
 

3.2 Storniert der Kunde seinen Auftrag außerhalb eines etwaigen gesetzlichen Widerrufs-
rechts oder vertraglich vereinbarten Rücktritts-/Widerrufsrechts, so ist er uns zum Er-
satz des uns dadurch entstehenden Schadens verpflichtet.  

 
 

4. Leistungsgegenstand und -umfang 
 
4.1 Wir schulden die Leistung lediglich in dem Umfang, wie sie sich aus der vertraglichen 

Vereinbarung bzw. aus der Auftragsbestätigung, sowie aus unserer Leistungsbe-
schreibung und der Übersicht technischer Spezifikationen ergibt. 
 

4.2 Die sich aus der Auftragsbestätigung bzw. dem Vertrag ergebenden Leistungen ent-
halten Material, Arbeitszeit, Fahrtkosten und das Entsorgen der Alt Teile. 

 
4.3 Änderungen in der Planung und Ausführung aufgrund behördlicher Auflagen, techni-

scher oder wirtschaftlicher Notwendigkeiten oder den Austausch von gleichwertigen 
Materialien, die sich nicht wertmindernd auf die Parkanlage auswirken, behalten wir 
uns vor. 

 
4.4 Bei anderen als den unter Punkt 4.5 genannten Arbeiten können wir dem Kunden aus 

organisatorischen Gründen unseren Ausführungstermin ebenfalls nur circa 7 bis 14 
Tage im Voraus ankündigen. Eine Terminbestimmung seitens des Kunden ist nicht 
möglich, wir versuchen aber auch hier nach Möglichkeit, diesbezüglich auf die Be-
lange des Kunden Rücksicht zu nehmen. 

 
4.5 Bei einer wesentlichen Änderung unserer vertraglichen Pflichten zum Zweck der An-

passung an die Belange des Kunden können wir dem Kunden den erforderlichen 
Mehraufwand in Rechnung stellen. Dies gilt auch für eine umfangreiche Prüfung, ob 
und zu welchen Bedingungen die Änderung oder Erweiterung durchführbar ist, soweit 
wir den Kunden schriftlich darauf hingewiesen haben. 

 
4.6 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass zum Zwecke der vollständigen Er-

bringung der vertraglich vereinbarten Leistungen auch Subunternehmer von der Intel-
ligent Parking Solutions GmbH zum Zwecke der Auftragsausführung eingesetzt wer-
den können (z.B. Elektriker, Hydrauliker etc.), soweit dies erforderlich und dem Kun-
den den Umständen nach zuzumuten ist. 
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5. Aufmaß, Änderungen, Auskünfte und Mitwirkungspflichten des Kunden 
 
5.1 Nachdem wir das Aufmaß genommen haben, ist jede Plan- und Ausführungsände-

rung betreffend unseren Leistungsumfang sofort an uns textlich mitzuteilen. Nach 
Aufmaßnahme und Abruf unserer Leistung, bedarf jede Plan- und Ausführungsände-
rung betreffend unseren Leistungsumfang unserer Zustimmung. 
 

5.2 Wir tragen das Plan- und Ausführungsrisiko ausschließlich für die ordnungsgemäße 
Ausführung unserer Leistungen im Rahmen des mit dem Auftraggeber bestehenden 
Bauvertragsverhältnisses. Soweit Empfehlungen durch uns ausgesprochen werden 
gegenüber dem Auftraggeber oder gegenüber Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers, 
haften wir nicht für die Einhaltung oder Beachtung dieser Empfehlung. Für Schäden, 
die dadurch entstehen, dass unsere Empfehlungen nicht eingehalten werden, über-
nehmen wir keine Haftung.  
 

5.3 Auskünfte durch uns über die Ausführung der Leistungen, Lieferungen oder sonstiger 
Natur, erfolgen vorbehaltlich anderweitiger textlicher Vereinbarung unverbindlich.  

 
5.4 Es ist Aufgabe des Auftraggebers, die Voraussetzungen für Montage, Einbau und Be-

trieb des Leistungsgegenstandes zu schaffen, soweit wir nicht ausdrücklich diese 
Verpflichtung übernommen haben. Der Kunde hat sämtliche Vorkehrungen zu treffen, 
die erforderlich sind, damit wir die vereinbarte Leistung zum vereinbarten Termin voll-
ständig erbringen können. Insbesondere sind zu bearbeitende/zu sanierende Stell-
plätze und Anlagen frei zugänglich zu machen und darauf geparkte Fahrzeuge oder 
befindliche Gegenstände rechtzeitig vor dem vereinbarten Termin zu entfernen.  
 

5.5 Bei der Sanierung von oberen Stellplätzen sind die darunterliegenden Stellflächen 
zum Sanierungstermin ebenfalls vom Auftraggeber frei zu machen. Bei Sanierung der 
unteren Stellplätze sind die oberen Stellflächen ebenfalls zu räumen. Bei Nichtbeach-
tung kann die Sanierung nicht stattfinden.  
 

5.6 Der Auftraggeber hat auf eigene Kosten die erforderliche Stromversorgung sicherzu-
stellen und die für die Erbringung unserer Leistung erforderlichen Genehmigungen zu 
bewirken. Zudem ist der Auftraggeber verpflichtet, auf die Abklärung aller für die Aus-
führung unseres Leistungsumfanges erforderlichen technischen Fragen und Einzel-
heiten hinzuwirken, unsere technischen Vorgaben zu beachten sowie uns alle erfor-
derlichen Unterlagen (Pläne, usw.) rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Auftrag-
geber ist zudem verpflichtet, Tätigkeiten mehrerer auf der Baustelle tätiger Unterneh-
mer zu koordinieren und die allgemeine Ordnung auf der Baustelle aufrecht zu erhal-
ten. Für von uns gelieferte Baumaterialien am Objekt trägt er Schutz- und Fürsorge-
pflichten, soweit im Macht- und Einflussbereich des Auftraggebers befindlich.  
 

5.7 Verstößt der Kunde gegen die Mitwirkungspflichten in Ziff. 5.4 bis 5.6, können wir in-
soweit Ersatz der uns hierdurch entstehenden Kosten verlangen. Wir sind berechtigt 
die vergeblichen Anfahrtskosten, Ausfallzeiten etc. mit einem Betrag von pauschal 
500,00 € pro Ausfalltag in Rechnung zu stellen. Es steht uns frei, einen darüberhin-
ausgehenden Schaden geltend zu machen. Ferner haben wir in diesem Fall das 
Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 
5.8 Bei unseren Sanierungsarbeiten ist mit individueller Staubentwicklung zu rechnen. 

Die im Arbeitsbereich befindlichen und/oder danebenliegenden Stellplätze sollten aus 
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diesem Grund ebenfalls geräumt werden. Im Falle des Verstoßes des Kunden gegen 
diese Mitwirkungspflicht gilt die Haftungsklausel unter Punkt 9.3. 

 
5.9 Dem Auftraggeber zumutbare handelsübliche Änderungen in Konstruktion, Design 

und Materialien, die dem vertraglich vereinbarten oder gewöhnlichen Gebrauch des 
Vertragsgegenstandes dienen oder nicht zuwiderlaufen, bleiben auch nach Vertrags-
schluss bei allen von uns zu erbringenden Leistungen vorbehalten. Gleiches gilt für 
zumutbare, unwesentliche technische Veränderungen, die aufgrund neuerer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik empfeh-
lenswert oder notwendig sind und die ein verständlicher Auftraggeber billigen würde, 
sowie solche, die den Auftraggeber besserstellen.  

 
5.10 Bestellt der Kunde Material bzw. Teile zur Selbstabholung, so hat die Abholung bin-

nen 14 Tagen nach unserer Mitteilung der Abholbereitschaft zu erfolgen. Gerät der 
Kunde mit dieser Pflicht in Verzug, so können wir ihm gegenüber den uns hierdurch 
(z.B. durch erforderliche Einlagerung) entstehenden Schaden ersetzt verlangen. Ist 
der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, so tritt diese Ersatzpflicht erst dann 
ein, wenn wir ihm erstmalig eine angemessene Nachfrist unter Hinweis auf diese Er-
satzpflichtfolge bei erfolglosem Fristablauf gesetzt haben und diese Nachfrist eben-
falls ergebnislos verstrichen ist. 

 
 
6. Preise und Zahlung 

 
6.1 Es gelten unsere Listenpreise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Festpreise gel-

ten nur dann, wenn diese ausdrücklich vereinbart werden oder sich ein solches aus 
der Auftragsbestätigung ergibt. 
 

6.2 Unsere Preise sind Nettopreise zzgl. der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gel-
tenden gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten für den in der Auftragsbestätigung 
aufgeführten Leistungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert be-
rechnet.  
 

6.3 Bei Bestellung von Material und Teilen, bei denen wir nicht auch zusätzlich den Ein-
bau schulden, fallen zusätzlich zum Warenpreis für den Besteller die Versand- bzw. 
Lieferkosten an, wenn dieser die Auslieferung wünscht. 

 
6.4 Ist der Kunde im Fall des Punkt 6.3 Erstbesteller, so ist eine Bezahlung auf Rech-

nung nicht möglich. Der Kunde stimmt in diesem Fall der Bezahlung durch Sofort-
überweisung oder Vorkasse, im Falle der Selbstabholung der Zahlung in bar zu. 

 
6.5 Rechnungen sind sofort längstens jedoch 10 Tage nach Rechnungsdatum und ohne 

Abzug zur Zahlung fällig, wenn von uns nicht textlich ein anderes Zahlungsziel einge-
räumt ist. Wurde textlich ein Abzug von Skonto vereinbart, gilt die Skontoabrede nur 
unter der Voraussetzung, dass alle vertragsgemäß gestellten Rechnungen aus dem 
Vertragsverhältnis innerhalb der hierfür geltenden Skontierungsfristen gemäß verein-
barten Zahlungsbedingungen vollständig bezahlt werden.  

 
6.6 Zahlungen des Kunden können wir zunächst auf ältere Forderungen anrechnen. Sind 

bereits Mahngebühren oder andere Kosten im Zusammenhang mit der Rechtsverfol-
gung entstanden, so können wir Zahlungen des Kunden zunächst auf diese Kosten, 
danach auf die Zinsen, anschließend auf ältere Hauptforderungen und zuletzt auf die 
aktuelle Hauptforderung anrechnen. 
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6.7 Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berechtigt den/die Vorgänge 
zur Beitreibung an einen Anwalt abzugeben. Die daraus entstehenden Kosten gehen 
zu Lasten des Schuldners. Ferner sind wir berechtigt eine Pauschale von 40,00 € für 
Mahn- und Bearbeitungskosten zu berechnen. 
 

6.8 Gerät der Kunde wiederholt mit seinen Zahlungen in Verzug, so sind wir zur außeror-
dentlichen Kündigung weiterer Verträge zwischen uns und dem Kunden berechtigt. 
Dies gilt für Dauerschuldverhältnisse nur unter den Voraussetzungen des § 314 BGB. 

 
6.9 Der Kunde erteilt mit dem Vertragsschluss seine Zustimmung, unsere Rechnungen in 

elektronischer Form (elektronische Rechnung) im Dateiformat .pdf bzw. einem ande-
ren gängigen Dateiformat (z.B. xml oder „ZUGFeRD“) zu erhalten. 
 

6.10 Wir sind berechtigt, Abschlags- oder Teilzahlungen zu verlangen und werden diese 
vom Kunden nicht geleistet, so steht uns das Recht zu, weitere Lieferungen und Leis-
tungen zu verweigern oder, nach unserer Wahl, gegen Vorkasse oder Barzahlung zu 
erbringen, bis sämtliche Rückstände ausgeglichen sind. Diese Rechte stehen uns 
auch zu im Hinblick auf weitere Vertragsverhältnisse mit demselben Auftraggeber.  
 
 

7. Termine, Fristen und Leistungshindernisse 
 

7.1 Leistungs-/Lieferungstermine oder - fristen sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich 
vereinbart sind. Leistungsfristen können frühestens ab Vertragsschluss und erst nach 
Abklärung aller technischer Fragen und Einzelheiten über die Durchführung unserer 
Leistung sowie Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterla-
gen sowie der vereinbarten Zahlungen beginnen. Der Beginn der Leistungsfrist setzt 
ferner die Erfüllung der Mitwirkungspflichten des Auftraggebers gemäß vorstehender 
Ziffer 5.4 bis Ziff. 5.6 voraus. Die Einhaltung unserer Leistungsverpflichtung (Liefe-
rung und Montage) setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Ver-
pflichtungen des Auftraggebers voraus. Ist für unsere Leistung die Mitwirkung des 
Kunden erforderlich oder vereinbart, so verlängert sich die Leistungs-/Lieferfrist um 
die Zeit, die der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachgekommen ist. 

 
7.2 Für Ereignisse höherer Gewalt, die uns die vertragliche Leistung erheblich erschwe-

ren oder die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages zeitweilig behindern oder 
unmöglich machen und die nicht von uns zu vertreten sind, haften wir nicht. Als hö-
here Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhängige 
Umstände wie Pandemien, Epidemien, Naturkatastrophen, Regierungsmaßnahmen, 
Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg und andere militärische Konflikte, Mobil-
machung, innere Unruhe, Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere Arbeits-
unruhen, Beschlagnahme, Embargo oder sonstige Umstände, die unvorhersehbar, 
schwerwiegend oder durch die Vertragsparteien unverschuldet sind und nach Ab-
schluss des Vertrages eintreten. Gleiches gilt, wenn solche unvorhersehbaren Ereig-
nisse die Leistungserbringung zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen unserer 
Zulieferer, Subunternehmer oder sonstiger Erfüllungsgehilfen betreffen. Der Auftrag-
geber ist über solche Ereignisse höherer Gewalt in angemessener Zeit zu benach-
richtigen. 

 
7.3 Dauert die Behinderung länger als 4 Monate an, ist der Auftraggeber nach angemes-

sener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Ver-
trag zurückzutreten, ohne dass dies Schadensersatzansprüche des Auftraggebers 
gegen uns begründet, es sei denn, die erbrachte Teilleistung ist ohne wirtschaftliches 



 
- 6 - 

 
 

 
/ 7 

Interesse für den Auftraggeber oder aus anderen Gründen ist ihm eine Beschränkung 
der Vertragsleistung lediglich auf die erbrachte Teilleistung unzumutbar.  
 

7.4 Der Auftraggeber hat auch eine Leistungsverzögerung, Behinderung oder Unterbre-
chung zu vertreten, die darauf beruht, dass er seine erforderliche Mitwirkung verzö-
gert oder unterlässt, vertraglich vorgesehene Leistungen ändert oder wenn er eine im 
Vertrag nicht oder nur als Eventual- oder Alternativposition vorgesehene Leistung 
verlangt. Der Auftraggeber hat ferner eine Leistungsverzögerung, Behinderung oder 
Unterbrechung zu vertreten, die deswegen eintritt, weil die für die Ausführung der 
Leistung erforderliche oder vorausgesetzte Leistung eines vom Auftraggeber einge-
setzten Vorunternehmers nicht rechtzeitig oder mangelhaft erbracht ist.  
 

7.5 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die 
Teillieferung oder Teilleistung ist für den Auftraggeber unzumutbar. Diese können, 
nach vorangehender Ankündigung, auch vorzeitig erfolgen. 
 

7.6 Die Abnahme unserer Lieferungen oder Leistungen hat nach angezeigter Fertigstel-
lung durch uns ohne schuldhafte Verzögerung zu erfolgen. Die Anzeige der Fertig-
stellung kann auch durch unsere Übersendung der Schlussrechnung erfolgen. Vor-
stehendes gilt auch für in sich abgeschlossene Teillieferungen oder -leistungen. Die 
gesetzliche Regelung zur Abnahme nach BGB bleibt hiervon unberührt.  
 

7.7 Der Auftraggeber ist zum Abruf unserer Vertragsleistung verpflichtet. Erfolgt trotz Auf-
forderung unsererseits zum Abruf der Vertragsleistung binnen angemessener Frist 
kein Abruf durch den Auftraggeber, so gilt die gebotene Mitwirkung des Auftragge-
bers als nicht erbracht und die Vertragserfüllung als von diesem verweigert. Als ange-
messene Frist für die Aufforderung zur Vertragserfüllung an den Auftraggeber gilt re-
gelmäßig eine Frist von zwei Monaten, sofern der Auftraggeber nicht unmittelbar 
nach Zugang des Aufforderungsschreibens begründet darlegt, warum die durch uns 
gesetzte Frist unangemessen kurz ist. Wir sind berechtigt, nach Fristablauf nach un-
serer Wahl wegen der vertraglichen Pflichtverletzung (§ 280 Abs. 1 BGB) vom Auf-
traggeber die volle Vergütung zu verlangen oder das Vertragsverhältnis wegen nicht 
erbrachter Mitwirkungshandlung zu kündigen und neben anteiliger Vergütung für er-
brachte Teilleistung auf noch nicht erbrachte Teilleistung pauschal 5% vom ausste-
henden restlichen Vertrags-Nettopreis als Entschädigung zu verlangen. Beiden Ver-
tragspartnern bleibt unbenommen, nachzuweisen, dass uns ein höherer oder gerin-
gerer Entschädigungs- und Mehraufwendungsanspruch entstanden ist als die Pau-
schale von 5% des Nettovertragspreises für noch nicht erbrachte Vertragsleistungen. 
 

7.8 Werden seitens des Kunden über den ursprünglichen Vertragsinhalt hinausgehende 
Leistungen beauftragt, so verlieren Termine und Fristen, die sich am ursprünglichen 
Vertragsinhalt orientieren, ihre Gültigkeit. 
 
 

8. Preisänderung und Abnahme  
 

8.1 Wir sind berechtigt, unserer Preise für unsere Lieferungen und Leistungen gemäß ge-
schlossenem Vertrag gegenüber dem Auftraggeber entsprechend zu ändern, wenn 
gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine Erhöhung unserer Selbstkos-
ten, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, ein-
tritt. Diese werden wir auf Verlangen des Auftraggebers nachweisen. Die Berechti-
gung zur Preisänderung gilt nicht für Verträge, nach denen die Leistungen gegenüber 
dem Auftraggeber innerhalb von vier Monaten nach dem Vertragsschluss erbracht 
werden sollen und die Leistungserbringung vom Auftraggeber rechtzeitig abgerufen 
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ist. Wir sind zu einer Preisänderung bei Erhöhung unserer Selbstkosten auch berech-
tigt, wenn der Auftraggeber die Verzögerung unserer Leistungserbringung zu vertre-
ten hat oder diese allein in seinen Risikobereich fällt.  
 

8.2 Bei Kauf- oder Werklieferungsverträgen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung – auch bei frachtfreier Lieferung – spätestens mit 
der Auslieferung des Liefergegenstandes an die zur Ausführung der Versendung be-
stimmte Person/Anstalt oder bei Verlassen unseres Lagers zwecks Versendung auf 
den Auftraggeber über. Dies gilt auch für Teilleistungen. Bei Werkleistungen geht die 
Gefahr unbeschadet der vorstehenden Regelung mit der Abnahme, ersatzweise Voll-
endung, über. Der Kunde hat unsere Leistungen nach Maßgabe der Auftragspositio-
nen unverzüglich abzunehmen, sobald wir ihm die Abnahmebereitschaft mitteilen. 

 
8.3 Unsere Leistungen gelten auch ohne ausdrückliche Kundenerklärung als abgenom-

men, wenn wir die Abnahmebereitschaft unter Hinweis auf die Bedeutung des Aus-
bleibens der Abnahmeerklärung mitgeteilt haben und der Kunde daraufhin nicht in-
nerhalb eines Zeitraumes, der es ihm bei der geforderten sorgfältigen Prüfung er-
laubt, wesentliche Fehler zu erkennen, spätestens jedoch nach 20 Werktagen, die 
Abnahme erklärt oder unter Angabe von zu detaillierenden Mängeln verweigert. 

 
8.4 Wird die Abnahmebereitschaft nicht mitgeteilt, so gilt anstelle des Zeitpunktes der 

Mitteilung der Zeitpunkt, zu dem der Kunde billigerweise von den Leistungen hätte 
Kenntnis nehmen müssen. 

 
 

8.5 Wird unsere ganz oder teilweise ausgeführte Leistung beschädigt oder zerstört und 
tragen wir die Vergütungsgefahr (z. B. aufgrund noch nicht erfolgter Abnahme), ist 
der Auftraggeber verpflichtet, die ihm aus der Beschädigung oder Zerstörung gegen-
über Dritten zustehenden Schadensersatzansprüche an uns abzutreten. Wir sind be-
rechtigt, die Nachholung der durch Beschädigung oder Zerstörung beeinträchtigten 
Leistung bis zur Abtretung der Schadensersatzansprüche des Auftraggebers zu ver-
weigern. 

 
 
9. Eigentumsvorbehalt  

 
9.1 Im Falle von Lieferungen bleibt der jeweilige Liefergegenstand („Vorbehaltsware“) in 

unserem Eigentum bis zur Erfüllung aller uns gegen den Auftraggeber aus dem be-
stehenden Vertragsverhältnis zustehenden Forderungen. 
 

9.2 Wird die Vorbehaltsware bei Kaufverträgen oder Werklieferverträgen verarbeitet, um-
gebildet oder mit anderen Gegenständen verbunden, erfolgt dies stets für uns als 
Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Die verarbeitete, umgebildete und ver-
bundene Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbin-
dung mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen, steht uns 
Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeit-
punkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung ergibt. Sofern der Auftraggeber 
Alleineigentümer an der neuen Sache wird, sind wir mit dem Auftraggeber darüber 
einig, dass er uns Miteigentum an der neuen Sache im vorstehend beschriebenen 
Wertverhältnis einräumt. Wird die Vorbehaltsware bei Werk- oder Bauverträgen vom 
Auftraggeber oder von uns mit Grundstücken verbunden, so tritt der Auftraggeber, 
ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderungen, die 
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ihm als Vergütung für die Verbindung oder die durch uns erbrachte Werkleistung zu-
steht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wer-
tes der verbundenen Vorbehaltsware bzw. der erbrachten Bauleistung zu den übrigen 
verbundenen Waren bzw. zum Gesamtwert des hergestellten Bauobjektes zum Zeit-
punkt der Verbindung an uns ab.  

 
9.3 Bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung oder sonstigen Verfügungen oder Ab-

handenkommen der Vorbehaltsware sowie bei Eingriffen Dritter in unser Eigentum, 
hat der Auftraggeber auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu be-
nachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, uns in diesem Zusammenhang entstehende gerichtliche 
oder außergerichtliche Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber. Übersteigt 
der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheit unsere Forderungen insge-
samt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Auftraggebers oder eines 
durch unsere Übersicherung beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Si-
cherungen nach unserer Wahl verpflichtet. 

 
9.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von uns gelieferten Anlagen und Liefergegen-

stände für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes auf eigene Kosten gegen alle mögli-
chen Risiken (z.B. Feuer, Wasser, Diebstahl, Einbruch, Vandalismus, usw.) zu versi-
chern. Ansprüche auf Versicherungsleistung hat der Auftraggeber bis zur Höhe unse-
rer noch offenen Forderungen an uns abzutreten Wir sind berechtigt, die Nachholung 
der durch Beschädigung oder Zerstörung beeinträchtigten Leistung bis zur Abtretung 
dieser Versicherungsleistungsansprüche zu verweigern.  

 
 

10. Mängelhaftung 
 

10.1 Ist bei Bau- oder Werkverträgen mit dem Auftraggeber nichts Abweichendes geregelt, 
ist das Rücktrittsrecht des Auftraggebers ausgeschlossen. Im Übrigen stehen dem 
Auftraggeber die gesetzlichen Mängelhaftungsansprüche zu. Insbesondere bleibt der 
Auftraggeber berechtigt, bei endgültigem Fehlschlagen der Nachbesserung durch 
uns die Herabsetzung der Vergütung zu verlangen (Minderung). Bei Kauf- und 
Werklieferverträgen sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzliefe-
rung verpflichtet und berechtigt.  
 

10.2 Unsere allgemeine Prüfungs- und Hinweispflicht erstreckt sich nicht auf die vom Auf-
traggeber vorgesehene Planung oder Qualität und Funktionalität der bauseits zu er-
bringenden Vorleistungen. Insoweit sind wir zur Mitteilung über befürchtete Mängel 
oder Anmelden von Bedenken nur verpflichtet, wenn wir hinsichtlich dieser Planung 
und Vorleistung unseres Auftraggebers tatsächlich Bedenken haben oder wenn diese 
Mängel für uns ohne weiteres offensichtlich sind.  

 
10.3 Unsere Mängelhaftung entfällt, wenn an von uns gelieferten und montierten Auto-

parksystemen oder Anlagen durch den Auftraggeber oder Dritte Veränderungen oder 
unsachgemäße Montage, Installation, Wartung, Reparatur oder Nutzungen vorge-
nommen werden oder wenn der Liefergegenstand bzw. unsere Anlagen Umgebungs-
bedingungen ausgesetzt sind, die nicht unseren technischen Hinweisen (u.a. gemäß 
unseren dem Angebot beigefügten Leistungsbeschreibungen) entsprechen, es sei 
denn, der Auftraggeber weist nach, dass diese Umstände nicht ursächlich für den ge-
rügten Mangel sind. Eine Mängelhaftung unsererseits ist zudem ausgeschlossen bei 
unsachgemäßer Behandlung sowie unzureichender Pflege und Wartung unserer An-
lagen und Liefergegenstände, soweit dies für die Entstehung des Mangels ursächlich 
ist. Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf Teile, die dem natürlichen Verschleiß 
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unterliegen, soweit es sich um einen solchen natürlichen Verschleiß handelt, sowie 
durch die Benutzung der Leistungsgegenstände bzw. Anlagen entstehende Beein-
trächtigungen z.B. der Oberflächenbeschichtung, soweit dadurch keine erhebliche 
Funktionalitätsbeeinträchtigung entsteht.  
 

10.4 Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, zu der auch Betriebsstörungsmeldun-
gen an von uns installierten Anlagen gehören, dass ein Mängelhaftungsfall nicht vor-
liegt, werden die Kosten unserer Überprüfung und Reparatur zu unseren jeweils gülti-
gen Listenpreisen berechnet.  
 

 
 
 
 
11. Schadensersatz, Haftung und Rücktritt 

 
11.1 Wir haften für Schäden des Auftraggebers, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-

lässigen Pflichtverletzung von uns, unseren Mitarbeitern, Subunternehmern oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverlet-
zung angelastet wird, ist die Schadenshaftung auf einen unser Gewerk betreffenden 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine Haftung für sekundäre 
bzw. indirekte Schäden des Auftraggebers ist ausgeschlossen.  
 

11.2 Wir haften nach gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen. Die Schadenshaftung ist dann auf einen vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

 
11.3 Die in vorstehenden Ziffern 1. und 2. genannten Haftungsbeschränkungen betreffen 

nicht Ansprüche wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder Ge-
sundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
11.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist, ohne Rücksicht auf den Rechts-

grund des geltend gemachten Anspruches, ausgeschlossen. Dies insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger 
Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden.  

 
11.5 Vorstehende, in Ziffern 1. und 2. genannte Beschränkungen gelten auch, wenn der 

Auftraggeber den Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.  
 
11.6 In allen Fällen, in denen uns aufgrund Gesetzes oder nach allgemeinen Rechtsgrund-

sätzen das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zusteht, wird dieses Rücktrittsrecht 
durch das Recht zur Kündigung des Vertrages ersetzt. 
 

 
12. Gewährleistung/Garantie 

 
12.1 Die Gewährleistungsdauer beträgt generell 2 Jahre auf Neuteile sowie den Aus- und 

Wiedereinbau von Parksystemen (z. B. bei Betonsanierungen) ab Abnahme bzw. Lie-
ferung/Abholung. 
 

12.2 Die Gewährleistung bei Verwendung der ALUPROFILE beträgt 10 Jahre ab Ab-
nahme bzw. Lieferung/Abholung, jedoch ausschließlich auf die Materialien aus Alumi-
nium. 
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12.3 Die Garantie auf Oberflächenrost (Rot Rost) beträgt 5 Jahre auf alle verbauten Neu-
teile und 10 Jahre auf Durchrostung in Verbindung mit einem Wartungsvertrag. 

 
12.4 Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden durch benutzungsgemäßen 

Verschleiß, mutwillige/ vandalistische Beschädigungen, durch das Aufbringen ag-
gressiver Substanzen oder jeder anderen nicht sachgemäßen Einwirkung/Benutzung. 

 
12.5 Insoweit nach der Natur der Sache eine regelmäßige Wartung für deren Erhalt und 

Funktion zwingend erforderlich ist, gilt die Gewährleistung nur insoweit der Kunde 
diese Wartungspflicht sachgemäß erfüllt hat. Hat der Kunde diese erforderliche War-
tung durch ein anderes Unternehmen vornehmen lassen bzw. selbst vorgenommen, 
trifft ihn insoweit die Pflicht zum Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung. 
 
 

13. Schutzrechte, Urheberrechte, Geheimhaltung und Datenschutz 
 

13.1 Soweit vertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, sind wir nur ver-
pflichtet, die Liefergegenstände im Land des Lieferortes frei von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten Dritten zu liefern und, bei Montageverpflichtung 
unsererseits, zu installieren. Falls dem Auftraggeber gegenüber Ansprüche wegen 
der Verletzung solcher Rechte betreffend der Liefergegenstände oder der Leistung 
aus dem gegenständlichen Vertragsverhältnis geltend gemacht werden, ist der Auf-
traggeber verpflichtet, uns unverzüglich hierüber textlich zu benachrichtigen. Allein 
wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, für unsere Liefergegenstände gewerblichen 
Schutz- oder Urheberrechte wahrzunehmen oder abzuwehren. Für Ansprüche, die 
sich aus der Verletzung von Schutzrechten und Urheberrechten ergeben, haften wir 
nur dann, wenn das Schutzrecht oder Urheberrecht nicht im Eigentum des Auftragge-
bers bzw. eines unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich Kapital- oder stimmrechtsmä-
ßig ihm gehörenden Unternehmens steht oder stand, der Auftraggeber uns unverzüg-
lich von bekannt gewordenen Verletzungsrisiken und behaupteten Verletzungsfällen 
unterrichtet und uns auf unser Verlangen, soweit möglich, die Führung von Rechts-
streitigkeiten (gerichtlich und außergerichtlich) unterlässt und bei Schutzrechten min-
destens eines Schutzrechtes aus der Schutzrechtsfamilie entweder vom Europäi-
schen Patentamt oder in der Bundesrepublik Deutschland, in sonstigen der Europäi-
schen Union angehörige Staaten, Großbritannien, USA, Kanada, Indien oder Austra-
lien veröffentlicht ist. 

 
13.2 Dem Auftraggeber oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Architekten) durch 

uns überlassene Unterlagen, Angebote, Konstruktionszeichnungen, Muster, Schablo-
nen, sonstige Dokumente und Datenträger (im folgenden „Know-how“ genannt) dür-
fen nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen textlichen Einwilligung Dritten zugäng-
lich gemacht werden. Auch darf das „Know-how“ vom Auftraggeber nicht für die Ei-
genfertigung von Produkten oder Erbringung eigener Lieferungen oder Leistungen 
ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung verwendet werden. Wir bleiben Inha-
ber der gewerblichen Schutzrechte, insbesondere bezüglich Patenten, Marken, Kon-
struktionen und Leistungen einschließlich aller technischer Unterlagen und Informati-
onen sowie der sämtlichen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse und des Know-
hows, welches im Zusammenhang mit der Verhandlung oder Abwicklung des jeweili-
gen Vertrages zur Verfügung gestellt wird. Bezüglich des Know-hows stehen uns die 
alleinigen Urheberrechte zu. 
 

13.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Pläne, Zeichnungen, 
Produktbeschreibungen, Dateien und sonstige Unterlagen und Informationen geheim 
zu halten, es sei denn, dass sie allgemein bekannt sind oder werden. Dritten dürfen 
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diese Unterlagen und Informationen nur mit vorheriger ausdrücklicher Zustimmung 
von uns offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwick-
lung des jeweiligen Vertragsverhältnisses für einen Zeitraum von fünf Jahren seit 
Übergabe oder Abnahme zum Liefergegenstand oder erbrachter Leistung. 
 

13.4 Wir erheben und speichern die uns Auftraggeberseits übermittelte unternehmens- 
bzw. personenbezogene Daten im Rahmen des Vertragsverhältnisses unter Einhal-
tung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO (Daten-
schutzgrundverordnung). Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung erhält der Auftrag-
geber gesondert. 
 

 
14. Aufrechnungs-, Zurückbehaltungsrecht und Abtretungsbeschränkungen 
 
14.1 Der Kunde ist zur Aufrechnung mit eigenen Forderungen und zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts nicht berechtigt, es sei denn die Forderung ist unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt.  Zudem dürfen bei berechtigten Mängelrügen des Auf-
traggebers von diesen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den Mängeln stehen. 

 
14.2 Der Kunde kann Ansprüche gegen uns nicht abtreten, es sei denn berechtigte Be-

lange des Vertragspartners an der Abtretbarkeit des Rechts überwiegen das schüt-
zenswerte Interesse des Verwenders an dem Abtretungsausschluss. Ausgenommen 
vom Abtretungsverbot sind Ansprüche eines Auftraggebers, der Bauvorhaben zum 
Zwecke der Veräußerung durchführt (insbesondere Bauträger), auf welche vorste-
hendes Abtretungsverbot nicht anzuwenden ist.  

 
 

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht  
 

15.1 Ist der Kunde Unternehmer i.S.d. § 14 BGB, so ist Leistungsort für alle beiderseitigen 
Leistungen aus dem Vertrag – soweit sich nicht aus diesem oder dem Auftrag ein an-
deres ergibt – unser Betriebssitz, Benzstr. 7, 88094 Oberteuringen. 
 

15.2 Ist der Kunde Verbraucher i.S.d. § 13 BGB, so gelten bezüglich Leistungsort und Ge-
richtsstand die gesetzlichen Vorschriften. 
 

15.3 Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und 
seine Wirksamkeit entspringende Rechtsstreitigkeit ist in 88094 Oberteuringen. Glei-
ches gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland 
hat oder weder seinen Sitz noch sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung bekannt sind. Wir bleiben in jedem Falle berechtigt, auch das am Sitz 
des Auftraggebers örtlich zuständige Gericht anzurufen. Zwingende gesetzliche Best-
immungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt. 
 

15.4 Die Beziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 14.04.1980 (CISG) gilt 
nicht. Ferner sind alle weiteren internationalen und supranationalen (Vertrags-) 
Rechtsordnungen sowie die Geltung kollisionsrechtlicher Vorschriften ausgeschlos-
sen. 
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16. Schlussbestimmungen 
 
 
16.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 

oder werden, so bleiben die anderen Bedingungen im Übrigen wirksam.  
 

16.2 Soweit der Vertrag oder die Allgemeinen Vertragsbedingungen Regelungslücken ent-
halten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelun-
gen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzun-
gen des Vertrages und dem Zweck dieser allgemeinen Vertragsbedingungen verein-
bart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.  

 
 
 


